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Steuerberatungsvertrag
1 	Vertragspartner	 Vertrags-Nr.	

Auftraggeber Auftragnehmer

Herr/Frau/Firma Kanzleianschrift

Straße

Ort

2 	Vertragsumfang (Zutreffendes bitte ankreuzen)

 1. Finanzbuchhaltung ab 
Monat/Jahr

 2. Erstellung Anlagenbuchhaltung ab 
Monat/Jahr

 3. Lohnbuchhaltung ab 
Monat/Jahr

 4. Jahresabschluss ab  
Jahr/Wirtschaftsjahr

 5. Betriebliche Steuererklärungen ab 
Jahr

 6. Steuerliche Beratung

 7. Betriebswirtschaftliche Beratung

 8. Private Steuererklärungen ab 
Jahr

 9. Nutzung PISA – Das ETL-Unternehmerportal ab 
Monat/Jahr

 10. Sonstige Leistungen

 

 

3 	Vertragsdauer

Der Vertrag gilt ab 
Datum

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
 gekündigt werden.

4 	Vertragsdurchführung	und	sonstige	Vereinbarungen
I.	Mitwirkung	und	Mitverantwortung	des	Auftraggebers	/	Wahrung	von	Ausschluss-	und	Notfristen

Es ist Sache des Auftraggebers, dem Auftragnehmer auch ohne besondere Aufforderung alle Unterlagen, die zur Erledigung der ihm 
vertraglich obliegenden Arbeiten erforderlich sind (z. B. zugegangene Verwaltungsakte, Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelent schei-
dungen, sonstige Schriften im Zusammenhang mit den zu bearbeitenden Steuerangelegenheiten), richtig, rechtzeitig und vollständig 
zur Verfügung zu stellen. Er hat dem Auftragnehmer ferner von allen   Vor gängen und Umständen unverzüglich Kenntnis zu geben, 
die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sein könnten.

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit und / oder Vollständigkeit der Unterlagen und Angaben nachzuprüfen. 
Soweit Ausschluss- oder Notfristen zu beachten sind, hat der Auftragnehmer für ihre Wahrung zu sorgen, wenn und soweit der 
Auftraggeber rechtzeitig dazu die erforderlichen Unterlagen und Angaben zur Verfügung gestellt hat.
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II.	Vergütung	des	Auftragnehmers

a) Für die Vergütung der unter Punkt 2 (im Vertragsumfang) genannten Leistungen ist die Vergütungsverordnung für Steuerberater, 
Steuerbevollmächigte und Steuer beratungsgesellschaften (Steuerberatervergütungsverordnung – StBVV) vom 17.12.1981 
(Bundesgesetzblatt 1981 Teil 1, Seite 1442) in der jeweils gültigen Fassung maßgebend, soweit diese anzuwenden ist.

b)  Die Vergütung der Leistungen nach Punkt 2 (im Vertragsumfang) Ziffern 6, 7 und 10 bemisst sich grundsätzlich nach der aufge-
wendeten Zeit. 

c)  Die gesonderte „Vergütungs- und Zahlungsvereinbarung zum Steuerberatungsvertrag“ ist Bestandteil dieses Steuerberatungs-
vertrages.

d) Neben Gebühren und Auslagenersatz werden die Kosten der Datenverarbeitung in Rechnung gestellt.

III.	Ermächtigung	zum	Einzug	von	Forderungen	mittels	Lastschriften

Der Auftraggeber ermächtigt den Auftragnehmer widerruflich, die vom Auftraggeber zu entrichtenden Zahlungen

 aus allen Rechnungen

 gemäß der geltenden Vergütungs- und Zahlungsvereinbarung zu diesem Steuerberatungsvertrag 

bei Fälligkeit zu Lasten dessen Girokontos

Konto-Nummer

 

Bank

 

Bankleitzahl

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn das Konto des Auftraggebers nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens der kontoführenden Bank (s. o.) keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

IV.	Sonstiger	Vertragsinhalt,	insbesondere	die	Allgemeinen	Auftragsbedingungen	als	vereinbarter	Vertragsinhalt

Im Übrigen richten sich die beiderseitigen Rechte und Pflichten – insbesondere die Mitwirkungspflicht des Auftraggebers, die 
Verschwiegenheitspflicht und Verantwortlichkeit des Auftragnehmers, der Anspruch des Auftraggebers auf Mängelbeseitigung, 
Haftungsbeschränkungen (-begrenzungen), Zurückbehaltungsrechte des Auftragnehmers sowie die Verjährung von Schaden ersatz-
ansprüchen des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer usw. – nach den beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen, die 
Bestandteil dieses Steuerberatungsvertrages sind.

V.	Anzuwendendes	Recht,	Erfüllungsort	und	Gerichtsstand

Für den Steuerberatungsvertrag, seine etwaigen Änderungen und seine Ausführung sowie die sich daraus ergebenden beiderseitigen 
Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner der Sitz des Auftragnehmers. Soweit sich als 
Auftraggeber und Auftragnehmer Kaufleute im Sinne der §§ 1 ff. HGB gegenüberstehen, gilt zwischen ihnen als Gerichtsstand der Ort 
der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der auswärtigen Beratungsstelle des Steuerberaters als vereinbart.

Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abweichen vom Schriftform-
erfordernis selbst. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

Wenn und soweit einzelne Bestimmungen dieses Vertrages und/oder der ihm zugrunde liegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen 
unwirksam sein oder aufgrund künftiger Rechtsänderungen unwirksam werden sollten, soll die Wirksamkeit der übrigen Be stim-
mungen nicht berührt werden. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine un wirksame Bestimmung durch eine Vereinbarung zu 
 ersetzen, die dem ursprünglich verfolgten Zweck so nahe wie möglich kommt und deren Wirksamkeit keinen Bedenken begegnet.

5 	Einwilligungserklärung	
Hiermit erkläre ich meine Einwilligung zur Abtretung oder Übertragung zur Einziehung von künftig entstehenden Gebühren forde-
rungen durch den Auftragnehmer an Dritte.

Durch den Auftragnehmer bin ich darüber informiert, dass er gesetzlich gemäß § 402 BGB bzw. vertraglich verpflichtet ist, dem neuen 
Gläubiger oder dem Einziehungsermächtigten die zur Geltendmachung der Forderung notwendigen Informationen zu erteilen und 
ihn zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Auftraggeber

 

Ort, Datum

 

Auftragnehmer

6 	Gesonderte	Erklärung	zur	Vereinbarung	der	Allgemeinen	Auftragsbedingungen
Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er ein Exemplar der Allgemeinen Auftragsbedingungen erhalten hat und 
ihm die einzelnen Abschnitte der Allgemeinen Auftragsbedingungen – insbesondere über die Mitwirkung Dritter auf Seiten des 
Auftragnehmers, die Mängelbeseitigung, Haftung des Auftragnehmers und Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen ihn, 
Mitwirkungspflichten des Auftraggebers und die Folgen ihrer Verletzung usw. eingehend in ihrer Bedeutung, ihrem Umfang und 
ihren Auswirkungen erläutert worden sind und von ihm gebilligt worden sind.

Auftraggeber

   

Ort, Datum
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